
SPEZIFISCHE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN
ECO-BODEN

Anwendungsgebiet dieser Verarbeitungsbedingungen

Typennummern: 1599.000 – 1899.000 – 2599.000 – ECO.000 – ECO.000EA  

– ECO.000PM – ECOKLEP.000 – INSERT85 – INSERT42 – ECOKLEP85 – 

ECOKLEP42

Kombiboden

Der  ECO-Boden ist ein Kombiboden aus einem ECO-Betonspaltenboden 

Typ 1599.000, Typ 1899.000 oder Typ 2599.000 und einer Gummieinlage 

Typ ECO.000. Optional werden emissionsreduzierende Klappen aus 

Kunststoff unter den Gummieinlagen verwendet.

Teil 1: ECO-Betonspaltenboden

Die ECO-Betonspaltenböden dürfen beim Verlegen nicht aneinander 

verlegt werden. Zwischen jedem ECO-Betonspaltenboden müssen 

Gummieinlagen als Abstandshalter verwendet werden, sodass 

die ECO-Betonspaltenböden im richtigen Abstand voneinander 

verlegt werden. Wenn die Gummieinlagen nicht beim Verlegen 

der ECO-Betonspaltenböden verwendet werden, dann passen die 

Gummieinlagen und emissionsreduzierenden Kunststoffklappen 

nicht.

ECO-Betonspaltenböden Typ 1599.000 und Typ 1899.000 sind 

identische Betonprodukte mit lediglich unterschiedlicher Bewehrung. 

Der Unterschied zwischen beiden Waren können Sie am Produktetikett 

erkennen. Zusätzlich werden die Waren Typ 1899.000 mit einem 

gelben Zahn markiert.

In der Breite eingekürzte ECO-Betonspaltenböden Typ 1899.000 

mit minimal 3 übrigen Hauptbalken sind befahrbar unter 

strikten Bedingungen, nämlich maximal 3 Tonnen Achslast 

(Achsabstand 120 cm, Spurbreite 180 cm, Radabdruck 300 x 400 

mm) Während der Bauphase bleiben möglicherweise Reste auf 

dem Boden. Vor dem Platzieren der Gummieinlagen und optional 

der emissionsreduzierenden Klappen müssen Sie den ECO-

Betonspaltenboden gründlich reinigen. Das Auflager, auf dem die 

Gummieinlagen aufliegen, muss für einen einwandfreien Betrieb und 

einer nachhaltigen Lebensdauer der Gummieinlagen eben und frei 

von Mörtelresten oder anderen Stoffen sein.

Teil 2: emissionsreduzierende Kunststoffklappen 

(wenn verwendet)

Die Kunststoff-Emissionsreduzierungsklappen müssen gegen Regen 

und Wind geschützt gelagert werden, damit die Verpackungen und 

damit die Waren nicht beschädigt werden. Die emissionsreduzierenden 

Kunststoffklappen werden vor den Gummieinlagen eingelegt und 

dürfen nicht mit Detergenzien auf Basis von Alkohol oder ätzenden 

Stoffe, wie Öl, Benzin, andere Erdölderivate und einer sauren 

Umgebung, in Kontakt kommen.

Teil 3: Gummieinlagen (verpflichtender Bestandteil)

Die Gummieinlagen werden verpackt angeliefert und sind durch 

eine Kunststofffolie geschützt. Um Überhitzung mit eventuellen 

Beschädigungen zu vermeiden, müssen diese Waren außerhalb 

des Sonnenlichts bei einer Temperatur unter 40° Celsius gelagert 

werden. Die Gummieinlagen müssen plan gelagert werden. Die 

Gummieinlagen dürfen nicht mit Detergenzien auf Basis von Alkohol 

oder ätzenden Stoffen, wie Öl, Benzin, andere Erdölderivate und einer 

sauren Umgebung, in Kontakt kommen.

Reinigung des ECO-Bodens

Für eine optimale Sauberkeit und Mistdurchlässigkeit muss der ECO-

Boden minimal 12-mal am Tag durch einen Spaltenroboter oder eine 

Schieberanlage gereinigt werden. Kurz vor der Reinigung muss der 

Boden stets kurz befeuchtet werden. Der ECO-Boden stets senkrecht zu 

den Schlitzen gereinigt werden. Die Sauberkeit des ECO-Bodens wird 

stark durch betriebsindividuelle Parameter beeinflusst. Anders Beton 

empfiehlt, nicht mehr als 5,50 m² ECO-Boden je Kuh zu verwenden. Es 

werden verschiedene Liegeboxenbefüllungen verwendet. Einstreu auf 

Basis von Kalk und groben Strukturen können die Mistdurchlässigkeit 

begrenzen. In einigen Ländern Europas gelten spezifische 

Bedingungen für die Reinigung (worunter die Schiebefrequenz). Diese 

können Sie in der Systembeschreibung vom jeweiligen Land finden. 

Möglicherweise ist dies aufgrund der Ammoniakreduktion strenger, als 

hier beschrieben.


